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RS OGH 1981/3/11 3Ob577/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1981

Norm

ZPO §235 C

ZPO §557

Rechtssatz

Wird ein Wechsel abstrakt eingeklagt, ohne daß ein Antrag auf Erlassung eines Zahlungsauftrages gestellt wird, ist die

Klagsänderung, sich zusätzlich auch auf das Grundgeschäft zu stützen, nicht (aus diesem Grund) unzulässig.
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